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Vorwort zur vierten Auflage

Am 15. 5. 2012 wurde im Nationalrat einstimmig die Einführung einer Verwaltungsge-
richtsbarkeit des Bundes und der Länder beschlossen und mit Zustimmung des Bundes-
rates in BGBl I 2012/51 am 5. 6. 2012 kundgemacht (RV 1618, AB 1771 BlgNr 24. GP). 
Diese Neuerung ist die wohl tiefstgreifende Veränderung des Rechtsschutzsystems der 
österreichischen Bundesverfassung seit der Stammfassung des B-VG. Per Verfassungs-
gesetz werden – außer in der Selbstverwaltung der Gemeinde, wo dies dem einfachen 
Gesetzgeber überlassen bleibt – alle administrativen Instanzenzüge abgeschafft; an ihre 
Stelle tritt eine zweistufige Verwaltungsgerichtsbarkeit, die als Gerichtsbarkeit anderer 
Art neben die ordentliche Gerichtsbarkeit tritt (vgl Markus Thoma, Ordentliche und 
andere Gerichtsbarkeiten, RZ 2012, 50).

Nicht gegen alle Entscheidungen der Verwaltungsgerichte des Bundes und der Länder 
wird man indes – wie bisher gegen Bescheide der Verwaltungsbehörden letzter Instanz – 
Beschwerde vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts führen können. Die Revision 
an den VwGH ist vielmehr auf bedeutende Rechtsfragen und von vornherein auf die 
Erkenntnisse und bloß bestimmte Beschlüsse der Verwaltungsgerichte eingeschränkt; 
auch vor dem VfGH kann man nur gegen die Erkenntnisse der Verwaltungsgerichte 
jedenfalls Beschwerde führen. Hinzu treten Beschränkungen bei Verwaltungsstrafsa-
chen, die über das bisherige Ablehnungsrecht des VwGH hinausgehen. Anzumerken 
ist weiters, dass auch der Rechtsschutz vor den Verwaltungsgerichten in mancherlei 
Hinsicht hinter dem Rechtsschutz zurückbleiben dürfte, den bisher die administrativen 
Instanzenzüge geboten haben. Hervorgehoben sei nur, dass der Vorlageantrag gegen 
eine Beschwerdevorentscheidung wie bisher bloß zur Vorlage der ursprünglichen Be-
schwerde beim Verwaltungsgericht führt, während aber die Verwaltungsbehörde in ihrer 
Vorentscheidung nunmehr die Beschwerde auch abweisen und dabei neue Argumente 
für ihre alte Entscheidung vorbringen darf.

Der VwGH wird nicht mehr für Säumnisbeschwerden zuständig sein. Diese Zuständigkeit 
geht auf die Verwaltungsgerichte über; diesen kann der VwGH künftig bei eigener 
Säumnis nur noch eine Frist zur Nachholung überfälliger Entscheidungen setzen. Auch 
die Kompetenzgerichtsbarkeit bleibt nicht unberührt; über Kompetenzkonflikte zwischen 
Verwaltungsgerichten bzw zwischen Verwaltungsgerichten und dem VwGH entscheidet 
künftig dieser selbst. 

In der vorliegenden vierten Auflage werden diese Neuerungen umfassend berücksichtigt. 
Sie enthält sowohl eine Darstellung des Beschwerdeverfahrens vor den Verwaltungsge-
richten einschließlich der dazugehörigen Schriftsatzmuster als auch das Revisionsver-
fahren vor dem VwGH und das Beschwerdeverfahren vor dem VfGH. Schriftsätze an die 
Unabhängigen Verwaltungssenate können hingegen – wie die ebenfalls abgeschaffte 
Vorstellung – entfallen.

Festzuhalten ist, dass sich das Schriftsatz-Musterbuch nicht zum Ziel setzt, die ein-
schlägigen Bestimmungen zu kommentieren. Nach unserem Verständnis soll das Werk 
einen treuen und zuverlässigen Ratgeber an die Hand geben, nicht aber einen Beitrag 
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zum wissenschaftlichen Diskurs liefern. In einigen Punkten ist das Gesetz aber der-
art unklar, dass wir nicht umhin gekommen sind, eigene Überlegungen anzustellen. 
Nichtsdestotrotz haben wir für den geschätzten Leser immer auf jene Maßnahmen 
hingewiesen, die er – auch wenn wir die Ansicht vertreten, dass dies grundsätzlich nicht 
notwendig ist – zur Sicherheit wählen sollte, bis die Rsp Klarheit in die Unklarheit bringt. 
Die entsprechenden Stellen sind leicht zu erkennen, „so sei dem Leser aus prozessualer 
Vorsicht“, „sicherheitshalber“ oder „bevor die Rsp die vage Norm mit Leben erfüllt“ dies 
oder jenes nahegelegt bzw empfohlen. Die 5. Auflage, die auf Grund der erfreulichen 
Aufnahme der bisherigen Auflagen im Kundenkreis, wohl mit überwiegender, wenn nicht 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit folgen wird, wird es da schon wesentlich 
leichter haben. Einerseits wird dann schon eine Fülle von Auslegungsentscheidungen 
der 11 Verwaltungsgerichte vorliegen, andererseits wird wohl der Gesetzgeber schon 
die eine oder andere Bestimmung nachgebessert haben.

Für das Bescheidbeschwerdeverfahren an die Verwaltungsgerichte sowie das Verfahren 
vor dem VwGH zeichnet Altenburger, für die einleitende Darstellung der neuen Verfahren, 
die Maßnahmenbeschwerde vor den Verwaltungsgerichten sowie das Verfahren vor 
dem VfGH Kneihs, für die Bescheidbeschwerde nach BAO und die BAO-spezifischen 
Anmerkungen innerhalb der anderen Kapitel Urtz verantwortlich. Im Detail gliedert sich 
die Bearbeitung daher wie folgt auf die einzelnen Autoren auf:

Altenburger: II.A.1, II.A.2, II.A.7 sowie II.C.

Kneihs: I., II.A.5, II.A.6. sowie II.B.

Urtz: II.A.3., II.A.4 sowie Anmerkungen zur BAO innerhalb der einzelnen Kapitel.

Wien, im Februar 2014	 Dieter Altenburger
Benjamin Kneihs
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Vorwort zur ersten Auflage

Das vorliegende Buch soll als Leitfaden für Schriftsätze an den Verfassungs- und Ver-
waltungsgerichtshof dienen und Hilfestellung bei deren korrekter Formulierung sowie 
schlagkräftiger inhaltlicher Gestaltung bieten. Es richtet sich dabei sowohl an die rechts-
anwaltliche Praxis als auch an den Prüfungsbetrieb. Dieser Zielausrichtung entsprechend 
handeln wir nur gängige Beschwerden und Anträge ab. Die Anmerkungen zu den ein-
zelnen Kapiteln entsprechen chronologisch dem Aufbau der Schriftsätze.

Da die einschlägigen gesetzlichen Regelungen und die Rechtsprechung der Gerichtshöfe 
öffentlichen Rechts – anders als zB die Zivilgerichtsbarkeit – nur relativ wenige zwin-
gende Formvorschriften vorsehen, haben wir davon abgesehen, die hier präsentierten 
Musterschriftsätze zu vereinheitlichen. Aus den exemplarischen Schriftsätzen wird schnell 
deutlich, dass wir selbst unterschiedliche Ansätze und Stile bevorzugen. Das vorliegende 
Werk will eben keineswegs Prototypen von Schriftsätzen schaffen, die in Form, Aufbau 
und inhaltlicher Tiefe der Darstellung unreflektiert übernommen werden. Der Leser soll 
vielmehr einen Überblick über die verschiedenen sinnvollen Möglichkeiten innerhalb des 
zwingenden Rahmens von Aufbau/Inhalt erhalten, der Raum für selbstständige „kreative“ 
Ausgestaltungen lässt – unabhängig davon, ob diese nun auf taktischen, strategischen, 
für den Berichter hilfreichen oder rein stilistischen Überlegungen beruhen.

Das vorliegende Buch berücksichtigt bereits das Verfassungsrechtsbereinigungsgesetz 
(370 BlgNR 23. GP) und das Asylgerichtshofgesetz (371 BlgNR 23. GP), die am 5. 12. 
2007 im Nationalrat beschlossen wurden. Das Verfahren vor dem neuen Asylgerichtshof 
war entsprechend der Zielsetzung des Buches hier nicht näher darzustellen.

Die Ausführungen zu den Kapiteln 1 bis 4 stammen von Benjamin Kneihs, jene zu den 
Kapiteln 5 bis 8 von Dieter Altenburger.

Wien, im Dezember 2007	 Dieter Altenburger
	 Benjamin Kneihs
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